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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.03.1998

Norm

MedienG §6 Abs2

Rechtssatz

Die "Zitatejudikatur" nimmt bei korrekter und neutraler Wiedergabe einer üblen Nachrede in den Medien eine

Tatbestandserfüllung an, billigt aber unter bestimmten Voraussetzungen einen Rechtfertigungsgrund zu.

Entscheidungstexte

15 Os 10/98

Entscheidungstext OGH 12.03.1998 15 Os 10/98

11 Os 53/01

Entscheidungstext OGH 08.05.2001 11 Os 53/01

Vgl; Beisatz: Ein Medieninhaltsdelikt stellt keinen eigenen Deliktstatbestand dar; die Begehung einer gerichtlich

strafbaren Handlung durch den Inhalt eines Mediums ist vorsatzunabhängig, weil damit nicht die Handlung des

Täters, sondern nur der mediale Multiplikationseffekt umschrieben wird. (T1)
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